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nähme fremder Mönche, Bersündigung durch Fleischeslust und
deren Strafe (e. 8), die Theilnahme an den Trinkgelagen, deren
Abhaltung in den Klöstern, die unter der Strafe 8tägiger Ker¬
kerhaft untersagt wird) (e. 9) bilden den Inhalt dieser Statuten.

Fügen wir diesen Punkten noch bei die Abführung der
Opferbeträge in den Kirchen zum allgemeinen Besten der Klo-
stergcmeinde (c. 41), das Verbot für Nichtoffizialen Diener
sich zu halten (o. 43), die sorgsame Klausur zur Nachtszeit
(c. 47) aus den Statuten der gedachten Trierer Synode, die
sich überdieß durch besondere Strenge gegen die Zuwiderhan¬
delnden auszeichnet, über die sie gemeiniglich die Exkommuni¬
kation latae sententiae verhängt, so haben wir die hauptsäch¬
lichste Regelung des Ordenslebens durch die deutschen Synoden
von damals kennen gelernt. 68)

§. 10. Selbstverständiger Reformversuch des Klosters
Fulda.

Einen höchst merkwürdigen Zwischenfall bildet in diesem
Zeitraume das Vorgehen des Abtes Heinrich von Fulda 1292"°).
Ein Schreiben der zu Zwiefalten versammelten Aebte von Hirschau
(Diözese Speier), Kamberg, Murrhart (D. Würzburg), Wein¬
garten, Zwiefalten, Blaubeuern HD. Konstanz) vom 26. Juni
1292 an den Abt Heinrich von Fulda unterrichtet uns, wie
derselbe, um die Ordensreform einzuleiten, die Privilegien seines
Klosters betreff des Vorrechtes von Rechtskundigen prüfen ließ
und auf deren Urtheil gestützt kraft dieser Privilegien gewillt
gewesen sei, alle exemten und nicht exemten Klöster jener Pro¬
vinzen, auf welche sich dieses Vorrecht ausdehnte, zu einem
Ordenskapitel einzuberufen. Sie bitten ihn demnach, dasselbe
bald möglichst abhalten lassen zu wollen und zwar nicht allein
um der Ordensreform willen, sondern auch wegen Abwendung
der großen Bedrückungen und Lasten, die sie zu erdulden haben.
Wirklich berief Abt Heinrich am 24. September d. I. sämmt¬
liche Aebte Allemaniens (— Deutschland?) auf den 1. Mai

°") Siehe ec. 38. 40. 43. -Conc. Germ. IV. 137 ff.
'*) Schannat hist. Fuld. 211.
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